
§2 Begriffsbestimmung 

(1) Anschläge in der Öffentlichkeit sind Plakate, Zettel oder Tafeln, die an unbeweglichen 
Gegenständen wie Häusern, Mauern, Zäunen, Telegrafenmasten oder an beweglichen Gegenständen 
wie Ständern angebracht werden, wenn die Anschläge von einer nach Zahl und Zusammensetzung 
unbestimmten Menschenmenge — insbesondere vom öffentlichen Verkehrsraum — aus 
wahrgenommen werden können. 

(2) Die Vorschriften insbesondere der Straßenverkehrsordnung, des Bayerischen Straßen- und 
Wegegesetzes, des Bundesfernstraßengesetzes, der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und des 
Baugesetzbuches bleiben unberührt. Insbesondere ortsfeste Anlagen der Wirtschaftswerbung 
(Werbeanlagen) im Sinn von Art. 2 Abs. 1 Satz 2 BayBO fallen somit nicht unter den 
Regelungsbereich dieser Verordnung. 

§ 3 Ausnahmen 

(1) Von der Beschränkung nach § 1 ausgenommen sind Bekanntmachungen, die von den 
Eigentümern, dinglich Berechtigten, Pächtern oder Mietern von Anwesen oder Grundstücken an 
diesen in eigener Sache angeschlagen werden. In Bezug auf die Größe und Beschaffenheit der 
Anschläge wird auf die Werbeanlagensatzung verwiesen.  

(2) Von der Beschränkung nach § 1 ebenfalls ausgenommen sind Wahlplakate und ähnliche 
Werbemittel, die außerhalb der von der Gemeinde zum Anschlag bestimmten Plakatsäulen und -
Anschlagtafeln (§ 1 Abs. 2), insbesondere an beweglichen Wahlplakatständern angebracht worden 
sind, in folgendem Umfang für 

a) die jeweils zu den Wahlen zugelassenen politischen Parteien und Wählergruppen bei 
Europawahlen  6 Wochen vor dem Wahltermin 
Bundestagswahlen  6 Wochen vor dem Wahltermin 
Landtagswahlen  6 Wochen vor dem Wahltermin 
Kommunalwahlen  6 Wochen vor dem Wahltermin 

b) die jeweiligen Antragsteller bei Volksbegehren während der Dauer der Auslegung der 
Eintragungslisten 

c) die jeweiligen Antragsteller und die jeweiligen politischen Parteien und Wählergruppen bei 
Volksentscheiden  4 Wochen vor dem Abstimmungstermin 

Diese Werbemittel müssen innerhalb einer Woche nach der Wahl wieder entfernt werden. 

(3)  Von der Beschränkung nach § 1 ausgenommen ist das Aufstellen von 20 Werbeplakatständern 
zwei Wochen vor sonstigen politischen Veranstaltungen durch örtliche politische Vereinigungen. 

 


